
Abfallwirtschaftsgesellschaft Nordfriesland mbH 

Entgelte bei der Selbstanlieferung von Gewerbeabfällen   
Gültig ab 01.01.2026 

Das Entgelt bei der Selbstanlieferung von Gewerbeabfällen auf den Entsorgungsanlagen im 

Kreis Nordfriesland wird wie folgt festgesetzt: 

  Netto 

MWSt 

Brutto 
  

19% 
  

1. 
Anlieferung an den Sortierschleifen: Abfälle zur Verwertung (vermischte 
Anlieferung von Papier, Pappe, Kartonagen, Metallen, Kunststoffen, Holz und 
anderen verwertbaren Stoffen) und  Sieb-, Rechen- und Sandfangrückstände 
ASN: 190801, 190802 und Baustellenmischabfälle ASN: 170904 

 

 Anlieferungen bis 50 Kg                       
pauschal 

10,00 € 1,90 € 11,90 €   

 Anlieferungen bis 100 Kg                       
pauschal 

20,00 € 3,80 € 23,80 €   

 
Anlieferungen bis 150 Kg                       
pauschal 

30,00 € 5,70 € 35,70 €   

 Anlieferungen bis 200 Kg                       
pauschal 

40,00 € 7,60 € 47,60 €   

 Anlieferungen über 200 Kg, je 
angefangene 20 Kg 

4,76 € 0,90 € 5,66 €   

2. Anlieferung an den Umschlagstationen (Abfälle zur Beseitigung) ASN: 150106, 
200301 

 

 

Anlieferungen bis 50 Kg                       
pauschal 

10,00 € 1,90 € 11,90 €   

 

Anlieferungen bis 100 Kg                       
pauschal 

20,00 € 3,80 € 23,80 €   

 Anlieferungen bis 150 Kg                       
pauschal 

30,00 € 5,70 € 35,70 €   
 

Anlieferungen bis 200 Kg                       
pauschal 

40,00 € 7,60 € 47,60 €   

 Anlieferungen über 200 Kg, je 
angefangene 20 Kg 

4,76 € 0,90 € 5,66 €   

Soweit nach Maßgabe dieser Allgemeinen Entsorgungsbedingungen die Benutzung der 
Abfallentsorgungsanlagen im Kreis Nordfriesland erfolgt und hierfür im Einzelfall ein Entgelt nicht 
geregelt ist oder andienungspflichtige Abfälle außerhalb des Kreises Nordfriesland entsorgt werden, 
wird von AWNF ein gesondertes Entgelt ermittelt und mit dem Abfallbesitzer (-erzeuger) oder dessen 
Beauftragten (Transporteur) verbindlich vereinbart. 

Auf den Umschlagstationen Amrum und Föhr ist keine Waage vorhanden. Hier erfolgt die Abrechnung 
zu den von der AWNF festgelegten Umrechnungsfaktoren. 

 


